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zistische, faschistische und neonazistische Ideologien und 
Praktiken, geht aber inhaltlich weiter als die Resolution 
35/200:

1. Sie richtet an alle Staaten die Aufforderung, aus
gehend von der „Gefährdung demokratischer Institutio
nen“ durch diese Ideologien und Praktiken, Maßnahmen 
mit dem Ziel zu erörtern, sie zu verbieten oder solche Akti
vitäten und Gruppen in anderer Weise abzuschrecken.

2. Sie ruft alle internationalen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen auf, antifaschistische Maß
nahmen zu ergreifen oder solche zu verstärken.

3. Sie wendet sich an alle Staaten mit dem Appell, sich 
im Sinne konkreter antifaschistischer Maßnahmen einer 
Reihe menschenrechtlicher Konventionen der Vereinten 
Nationen, darunter den beiden Konventionen von 1966 so
wie der Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung 
des Apartheid-Verbrechens, anzuschließen, soweit sie dies 
noch nicht getan haben.

4. Sie legt fest, daß die Frage des Kampfes gegen den 
Faschismus auf der 38. Tagung der UN-Menschenrechts- 
kommission erneut zu behandeln ist, wobei die „Möglich
keit der Ausarbeitung eines Deklarationsentwurfs“ beraten 
werden soll.

Die zuletzt genannte Festlegung ist sowohl für die wei
tere Erörterung der Problematik in der UNO als auch für 
die völkerrechtliche Ausregelung und Kodifizierung des 
Verbots von Faschismus, Nazismus und Neonazismus von 
größter Bedeutung. Mit ihrer Verwirklichung würde ein 
Schritt vollzogen, der in den Nachkriegsjahren im Ergebnis 
des von den USA in die UNO getragenen kalten Krieges 
und des damals herrschenden Kräfteverhältnisses nicht 
mehr möglich war, der andererseits aber längst wieder 
fällig ist.

Imperialistische Obstruktionspolitik 
gegen die Antifaschismus-Resolutionen

Unbeschadet der Tatsache, daß mit den Resolutionen 35/200 
und 3 (XXXVII) das völkerrechtliche Verbot des Faschis
mus allgemein akzeptiert wurde, verlief der Prozeß der 
Durchsetzung dieser beiden Resolutionen für die sozia
listischen Staaten und die sie in dieser Frage voll unter
stützenden nationalbefreiten Staaten nicht komplikations
los.

Die Westmächte setzten dem Projekt Widerstand ver
schiedenster Art entgegen. Das betrifft vor allem die kon
krete Festlegung antifaschistischer Maßnahmen, durch die 
sie sich offenbar nicht binden lassen wollten. Das Entge
genkommen der 16 Koautoren der Resolution 35/200, einige 
westliche Abänderungsvorschläge zu berücksichtigen, 
wurde mit immer neuen Forderungen und Widerständen 
beantwortet. Ausdruck dessen ist die Abstimmungsprozedur 
im 3. Komitee der UN-Vollversammlung, die sich infolge 
der von westlichen Staaten geforderten 20 Einzelabstim
mungen über sechs Stunden hinzog, ohne daß den impe
rialistischen Staaten substantielle Abstriche an der Reso
lution gelungen wären.

Auch in der UN-Menschenrechtskommission gab es noch 
während des Abstimmungsprozesses Vorstöße imperialisti
scher Staaten, einzelne Festlegungen — wie z. B. die Aus
arbeitung einer Deklaration gegen Faschismus — zu Fall 
zu bringen. Sie endeten aber allesamt mit einer Nieder
lage für ihre Initiatoren.

Sowohl im 3. Komitee als auch in der Menschenrechts
kommission waren die Aktivitäten imperialistischer Staa
ten hauptsächlich auf eine Verwässerung der DDR-Initia- 
tive gerichtet. Großbritannien und die USA diffamierten 
sie zudem als „Propaganda des sozialistischen Blocks“ und 
als „Kampagne gegen bestimmte Länder“. In der UN- 
Vollversammlung fiel auf, daß sich Staaten wie Frankreich 
und Schweden nicht an derartigen Attacken beteiligten, 
sondern die Rechtmäßigkeit der DDR-Initiative bekräftig
ten.

Einer der am meisten strapazierten Tricks führender 
imperialistischem Mächte, um das Resolutionsprojekt zu 
unterlaufen, war die Berufung auf die sog. Totalitarismus- 
Doktrin. Diese zielt darauf ab,, die standhaftesten Kämpfer 
gegen den Faschismus, die Kommunisten, unter krasser 
Verfälschung der historischen Tatsachen mit den Faschisten 
gleichzusetzen. Mit der Behauptung, zwischen Faschismus 
und Kommunismus bestünde eine Wesensgleichheit, soll 
der Kommunismus diskreditiert und der Kampf gegen ihn 
legitimiert werden. Diesen untauglichen Versuch unter
nahm z. B. die BRD in der UN-Menschenrechtskommission, 
wo sie sich als Streiter gegen „Erscheinungen des Tota
litarismus von rechts und links“ ausgab. Einen ähnlichen 
Versuch hatte die BRD-Regierung bereits in früheren Jah
ren gestartet und war in der UNO auf Empörung und ent
schiedenen Widerstand gestoßen.15 Im übrigen war der 
BRD-Vertreter bestrebt, den Niedergang der NPD als 
Überwindung des Neonazismus in seinem Land darzu
stellen.

*

Mit der Faschismus-Debatte in der UNO wurde eine höchst 
aktuelle internationale Thematik erneut auf die Tagesord
nung gesetzt. Faschismus und Neofaschismus sind keine 
inneren Angelegenheiten der Staaten. Als gefährlichste 
Äußerung imperialistischer Politik bedrohen sie den Welt
frieden und die internationale Sicherheit und verlangen 
deshalb unverzügliche und wirksame Maßnahmen der in
ternationalen Gemeinschaft.

Die DDR-Initiative dazu ist von der Erkenntnis getra
gen: Wer den Frieden will, darf dem Faschismus keinen 
Raum geben. Daß diese Initiative letzten Endes erfolgreich 
war, kündet von der Fähigkeit der Vereinten Nationen, den 
Verpflichtungen aus der UN-Charta auch unter den Be
dingungen verstärkter Attacken der Entspannungsgegner 
Rechnung zu tragen.
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Im Staatsverlag der DDR erschien:
Autorenkollektiv:
Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie 
(Lehrbuch)
Herausgeber: Institut für Theorie des Staates und des 
Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 
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Seit dem Erscheinen der 1. Auflage im Jahre 1975 (vgl. die Rezension in 
NJ 1975, Heft 20, S. 591 ff.) haben sich wichtige Entwicklungen auf dem 
Gebiet des Staates und Rechts vollzogen, die eine gründliche Überarbei
tung dieses Lehrbuchs erforderten. Zugleich wurden die Auseinandersetzun
gen mit der imperialistischen Staats- und Rechtsideologie schärfer und diffe
renzierter. Daraus ergeben sich für die marxistisch-leninistische Staats- und 
Rechtstheorie neue Aufgaben und Untersuchungsfelder. Die vorliegende 
3. Auflage stützt sich auf neue Forschungsergebnisse und Erkenntnisse so
wohl der Staats- und Rechtstheorie als auch der juristischen Zweigwissen
schaften.


